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Information zum 
Online-Formularserver-Belegverfahren 

(für die elektronische Übermittlung von Abgabemeldungen an die Bundesopiumstelle) 

 
Zum 21. Dezember 2022 ist die 33. Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher 
Vorschriften in Kraft getreten. Demnach sind alle Erlaubnisinhabenden nach § 3 BtMG ab 
dem 01.01.2023 verpflichtet, Abgabebelege elektronisch über das E-Belegverfahren oder das 
Formularserver-Belegverfahren zu erstellen. Alle Abgebenden, die nach § 4 BtMG von der 
Erlaubnispflicht nach § 3 BtMG befreit sind (u.a. Apotheken oder Tierärztliche 
Hausapotheken), können Abgabebelege in Papierform nur noch bis zum 31.12.2023 
verwenden. 
 
 WER KANN TEILNEHMEN? 
Das Online-Formularserver-Belegverfahren richtet sich an Abgebende mit geringen 
Belegzahlen wie z.B. Apotheken und tierärztliche Hausapotheken, wissenschaftliche 
Einrichtungen oder Hersteller und Händler mit wenigen Abgabemeldungen. 
 
 WELCHE VORTEILE HABE ICH DURCH DIE ELEKTRONISCHE ABGABEMELDUNG? 
 

1. Kostenersparnis 
durch den kostenfreien Zugang zum Online-Formularserver und den Wegfall der 
Kosten für die amtlichen Formblätter sowie für deren Versand. 
 

2. Reduzierung von Fehlern 
bei dem Ausfüllen der Abgabemeldung durch eine automatisierte 
Plausibilitätsprüfung und den Wegfall der eigenhändigen Unterschrift 
 

3. Geringere Bearbeitungszeit 
durch automatische Ergänzungen (Beispiele: Nach Eingabe der PZN wird automatisch 
die Bezeichnung des Betäubungsmittels ergänzt, nach Eingabe der BtM-Nummer 
wird automatisch der Name des Erwerbers ergänzt). Darüber hinaus sind BtM-
Nummer, Name und Anschrift des Abgebenden bereits hinterlegt. 

  

4. Die Eingabe in die digitale Maske der webbasierten Oberfläche ist intuitiv und 
selbsterklärend. 
 

5. Die Meldung an das BfArM erfolgt per Mausklick, aufwändiger Postversand entfällt. 
 
 WIE FUNKTIONIERT DIE ELEKTRONISCHE ABGABEMELDUNG? 
Die Bedienoberfläche des Online-Formularservers entspricht der bisherigen Abgabemeldung 
(siehe Abbildung auf der Rückseite). Die Eingabe erfolgt an einem Computer mit 
Internetzugang. Die Abgabemeldung wird elektronisch an das BfArM übermittelt. 
Lieferschein und Empfangsbestätigung werden in Papierform ausgedruckt und 
gemeinsam mit dem Betäubungsmittel an den Empfänger gesendet. Die Belegteile können 
Sie während dieses Vorganges als PDF-Dateien auf Ihrem PC archivieren. 
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Abbildung 1: Eingabemaske der elektronischen Abgabemeldung. Durch die auto-
matische Ergänzung müssen nur noch wenige Felder ausgefüllt werden. Auswahl- 
bzw. Eingabefelder sind mit Pfeilen markiert. 

 
 WIE KANN ICH MICH ANMELDEN? 
Die Anmeldung erfolgt per FAX (+49 (0)228 99 10 307-3653), per Post (BfArM, Kurt-Georg-
Kiesinger-Allee 3 in D-53175 Bonn) oder per E-Mail (abgabebelege@bfarm.de). Für eine 
Anmeldung werden die unten angegebenen Angaben benötigt. 
 
Nach erfolgreicher Anmeldung werden Ihnen ein individuelles Zugangspasswort und ein 
Link per Post zugestellt. Der Online-Formularserver wurde bereits konfiguriert, sodass der 
erste Login bereits die Übermittlung von digitalen Abgabemeldungen ermöglicht. 
 
 

Anmeldung zum Online-Formularserver-Belegverfahren 
 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Name bzw. Firmenname     BtM-Nummer 
 

___________________________________  ___________________________________ 
Straße        Telefonnummer 
 

___________________________________  ___________________________________ 
Postleitzahl/Ort       E-Mail-Adresse 

 

mailto:abgabebelege@bfarm.de
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Abgabebelegverfahren: Schrittweise Anleitung zur Erstellung von 
BtM-Abgabebelegen mittels Online-Formularserver 

(auch Retouren an den Großhandel) 
  
1 Anmeldung und Startseite   

 
Unter https://service.bfarm.de erreichen Sie die Anmeldeseite zum Online-Formular-
server. Ihre Zugangsdaten haben Sie von der Bundesopiumstelle auf dem Postweg erhalten. 
Da es sich um einen zeitkritischen Vorgang handelt, bitten wir um zügige Eingabe des 
Passworts. 

 

 
 
 
2 Erfassung und Übermittlung von BtM-Abgabebelegen: 
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Seite 2 von 11 2.1 Erfassung von bis zu sechs Betäubungsmitteln anhand ihrer PZN 

 

 
 

  
Hinweise zur Erfassung der Betäubungsmittel anhand ihrer PZN 
 
 PZN mit weniger als acht Ziffern sind mit vorangestellten Nullen einzutragen. 
 PZN, die nicht in der Lauer-Taxe aufgeführt sind, z.B. 1 Stück, 1 g, 1 mg etc., finden Sie in der PZN Liste der 

Bundesopiumstelle. Ein Link zu der PZN Liste befindet sich im oberen Bereich der Erfassungsmaske. 
 Nur, wenn die PZN des Betäubungsmittels unbekannt und auch nicht in der PZN Liste der 

Bundesopiumstelle aufgeführt ist, muss in dem Auswahlfeld Kennzeichnung der Abgabe die Auswahl Abgabe 
ohne bekannte PZN gewählt werden Das Feld PZN darf in diesem Feld leer bleiben. Bei neuen PZN, wo Ihnen 
bereits eine IFA-Auftragsbestätigung vorliegt, bitte die neue PZN in das Feld PZN eintragen. (s. auch 
Erläuterungen auf Seite 3). 
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Erläuterungen zur korrekten Kennzeichnung der Abgabe 
 

 Abgabe: In der Regel (z.B. bei Retouren an den Großhandel) ist Abgabe auszuwählen!  
 Nur bei Sonderabgaben (s.u.) ist eine andere Auswahl zu treffen. 

 

 Abgabe für palliative Notfallversorgung: Nur für die palliative Notfallversorgung verwenden. 
 Abgabe an Verbundapotheken: Ausschließlich für Abgaben zwischen Haupt- und Filialapotheken. 
 Abgabe an Apotheken-Nachfolger: Auszuwählen nur für Abgaben von Betäubungsmitteln an den Nachfolger bei 

Apothekenübergabe. Gilt nicht für Übergaben tierärztlicher Hausapotheken  Abgabe! 
 Abgabe klinischer Prüfpräparate: Für Abgaben im Rahmen klinischer Prüfungen ausnahmslos diese 

Kennzeichnung verwenden. Das Feld PZN darf in diesem Fall leer bleiben. 
 Abgabe von Anbrüchen: Bitte hier nur Anbrüche (ggf. auch mit Kommastelle) eintragen, bei denen von Ihnen keine 

PZN ermittelt werden konnte. Andernfalls ist, wie oben angegeben Abgabe auszuwählen und die entsprechende PZN für 
z.B. 1 Stück, 1 g, 1 mg etc. (s. PZN Liste der Bundesopiumstelle) zu verwenden. 

 Abgabe von Rauschgiftproben: Nur für Abgaben von Betäubungsmitteln die Rauschgiftproben sind. 
 Abgabe nach rechtl. Sonderregelung: Ausschließlich für Abgaben im Rahmen rechtlicher Sonderregelungen (z.B. 

SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung). 
 Abgabe ohne bekannte PZN/NEU: Diese Kennzeichnung darf nur verwendet werden, wenn die PZN eines 

Betäubungsmittels weder bekannt, noch in der PZN Liste der Bundesopiumstelle aufgeführt ist. Das Feld PZN darf in 
diesem Feld leer bleiben. Bei neuen PZN, wo Ihnen bereits eine IFA-Auftragsbestätigung vorliegt, bitte die neue PZN in 
das Feld PZN eintragen, gleichzeitig bitten wir um Zusendung der IFA-Auftragsbestätigung an abgabebelege@bfarm.de. 
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Hinweise zur Vervollständigung der Angaben einer BtM-Abgabemeldung 
 
Für eventuelle Kennzeichnungen oder interne Notizen hinsichtlich der Abgabe ist das Freitextfeld für Eintragungen 
des Abgebenden zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass Eintragungen in dem Freitextfeld von der Bundesopium-
stelle nicht berücksichtigt oder verarbeitet werden!  
 
Darüber hinaus ist zu beachten, dass weder das Datum der Abgabe noch die BtM-Nummer des Abgebenden 
veränderbar sind. 
 
Durch Drücken der Schaltfläche Senden, werden die eingetragenen Daten digital an das BfArM 
übermittelt. 

Für interne Vermerke des 
Abgebenden (Hinweis s.u.) 

Nicht veränderbar 
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Anzeigen, drucken und speichern der erzeugten PDF-Formulare 
 
ACHTUNG: Innerhalb der grün hinterlegten Sendebestätigung ist PDF-Formulare anzeigen, drucken und 
speichern auszuwählen. Es empfiehlt sich, die sich dadurch öffnende PDF-Datei auf Ihrem PC abzuspeichern, da 
ein nachträglicher Ausdruck nur bis 24:00 Uhr des Erfassungstages möglich ist (vgl. Seite 10)! 



 

FG82               März 2022 

 

Seite 6 von 11 2.5 Öffnen der separaten PDF-Datei mit Empfangsbestätigung, Lieferschein und 

Lieferscheindoppel 
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Hinweise zu den Abgabebelegteilen Empfangsbestätigung, Lieferschein und Lieferscheindoppel 
 
Die Ausfertigungen Empfangsbestätigung und Lieferschein sind auszudrucken und den zur Abgabe 
vorgesehenen Betäubungsmitteln in Papierform beizulegen! 
 
Das Lieferscheindoppel ist nur für Änderungen bzw. Korrekturen oder zur Löschung einer Abgabemeldung 
(Stornierung einer Abgabe) vorgesehen. Das Lieferscheindoppel mit entsprechenden Korrekturen oder dem 
Hinweis auf Löschung kann auch als Scan per E-Mail an abgabebelege@bfarm.de gesendet werden. 
Erfolgt die Abgabe von Betäubungsmitteln hingegen ohne Abweichungen von der ursprünglich elektronisch 
erzeugten Abgabemeldung, so kann das Lieferscheindoppel – nach Erhalt, der vom Erwerber der Betäubungsmittel 
unterzeichneten Empfangsbestätigung – vernichtet werden. 
 
Mit Ausdruck der Belegteile ist die Abgabemeldung für Sie erfolgreich abgeschlossen! Durch den 
elektronischen Versand der Abgabemeldung ist kein amtliches Formblatt (vierfach Durchschriftsatz) 
zusätzlich auszufüllen! 
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(nur bis 24:00 Uhr des Erfassungstages möglich)  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

zurück 

anklicken

Hinweise zum Löschen von BtM-Abgabemeldungen 
 
ACHTUNG: Das Löschen einer elektronisch erfassten Abgabemeldung ist nur bis 24:00 Uhr des Tages, am dem die 
Abgabemeldung erfasst worden ist, möglich. Wird die Löschung einer Abgabemeldung nach Ablauf dieses 
Zeitpunktes beabsichtigt, so ist das abgespeicherte Lieferscheindoppel auszudrucken.  In dem dafür 
vorgesehenen Feld “Nur für Berichtigungsvermerke des Abgebenden“ notieren Sie bitte den Vermerk „STORNO“ bzw. 
„Korrektur“. Geben Sie im gleichen Feld das aktuelle Datum an und unterzeichnen Sie den Vermerk, um die 
Authentizität der Korrektur zu bestätigen. Bitte übersenden Sie das Lieferscheindoppel schnellstmöglich per E-
Mail an abgabebelege@bfarm.de oder per Fax an 0228/99 307 3656  (vgl. Seite 7). 
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Hinweise zum Löschen von BtM-Abgabemeldungen 
 
ACHTUNG: Das Löschen einer elektronisch erfassten Abgabemeldung ist nur bis 24:00 Uhr des Tages, am dem die 
Abgabemeldung erfasst worden ist, möglich. Wird die Löschung einer Abgabemeldung nach Ablauf dieses 
Zeitpunktes beabsichtigt, so ist das abgespeicherte Lieferscheindoppel auszudrucken. In dem dafür 
vorgesehenen Feld „Nur für Berichtigungsvermerke des Abgebenden“ notieren Sie bitte den Vermerk „STORNO“ bzw. 
„Korrektur“. Geben Sie im gleichen Feld das aktuelle Datum an und unterzeichnen Sie den Vermerk, um die 
Authentizität der Korrektur zu bestätigen. Bitte übersenden Sie das Lieferscheindoppel schnellstmöglich per E-
Mail an abgabebelege@bfarm.de oder per Fax an 0228/99 307 3656  (vgl. Seite 7). 
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Lieferscheindoppel (nur bis 24:00 Uhr des Erfassungstages möglich) 

 
 
 
 

 
 
  

zurück 

anklicken
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Hinweise zum nachträglichen Ausdruck der Belegteile Empfangsbestätigung, Lieferschein und 
Lieferscheindoppel 
 
ACHTUNG: Der nachträgliche Ausdruck von Empfangsbestätigung, Lieferschein und/oder Lieferscheindoppel ist 
nur bis 24:00 Uhr des Tages, an dem die Abgabemeldung erfasst worden ist, möglich. Aus diesem Grund empfiehlt 
es sich die Belegteile bzw. das PDF-Dokument unmittelbar nach dessen Erzeugung auf Ihrem PC abzuspeichern! 
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